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1 Vorhabenträger 

Vorhabenträger für die geplante innerstädtische Erschließungsmaßnahme ist die Stadt 

Spalt, vertreten durch den 1. Bürgermeister Udo Weingart. 

 

2 Zweck des Vorhabens 

Die Stadt Spalt beabsichtigt im Rahmen einer innerstädtischen Entwicklungsmaßnahme die 

Reaktivierung einer ehemals gewerblich genutzten Fläche (Hopfenlagerhalle, landwirtschaftliches 

Lager) zu einem gemischten Quartier mit Gewerbe, Gastronomie und Wohnen. 

Das Vorhaben wird staatlich gefördert mit Mitteln der Städtebauförderung. 

 

3 Bestehende Verhältnisse 

 

3.1 Allgemeines  

Die Stadt Spalt liegt direkt an der Staatsstraße St 2223 im südlichen Landkreis Roth. Durch die 

Staatsstraße verfügt die Stadt Spalt über eine gute verkehrstechnische Anbindung an das regionale 

und überregionale Straßennetz. Das überplante Areal liegt direkt an der Staatsstraße 2223, am 

Knotenpunkt (Kreisverkehrsplatz) mit der Kreisstraße RH 13, welche direkt zum Brombachsee führt. 

Bis zur Baufeldfreimachung im Jahr 2017 (vor Bau des Kreisverkehrs) und 2023 war die Fläche mit 

großvolumigen Gewerbegebäuden (Lagerhäuser) bebaut. Entsprechend groß waren auch die 

Dachflächen, welche bis dato über den Mischwasserkanal zur Kläranlage abgeleitet wurden. 

 

3.2 Bestehendes Entwässerungssystem 

Der innerstädtische Bereich von Spalt wird vorwiegend im Mischsystem entwässert. So werden die 

umliegenden Straßenflächen der Staatsstraße, der Kreisstraße und des Kreisverkehrsplatzes nach 

wie vor in den Mischwasserkanal eingeleitet. 

Im Zuge des Kreisverkehrsbaus wurde die Verrohrung des Hatzelbachs neu erstellt. Dabei wurde 

bereits ein Rohranschluss DN 300 für die spätere Entwässerung des Hopfenhallenareals erstellt. 

 

3.3 Vorflutverhältnisse und Gewässerbenutzung 

Das anfallende Niederschlagswasser der Erschließungsfläche wird über Rohrleitungen in den 

Hatzelbach, ein Gewässer III. Ordnung eingeleitet. Nach einer Strecke von etwa 370 m mündet der 

Hatzelbach in die Fränkische Rezat. 

Gewässerfolge: 

Hatzelbach  Fränkische Rezat  Rednitz  Regnitz  Main  Rhein 
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3.4 Baugrund- und Grundwasserverhältnisse 

Für die Erstellung der Hochbauten und die Erschließung wurde vom Ingenieurbüro Heinloth GmbH, 

Hilpoltstein ein Baugrundgutachten erstellt. Gemäß Gutachten mit Datum vom 24.06.2022 ist eine 

planmäßige Versickerung gemäß DWA Arbeitsblatt A138 nicht möglich. Dies begründet sich durch 

die anstehenden tonigen Bodenschichten und den hohen Grundwasserstand. 

Das Baugrundgutachten wird den digitalen Antragsunterlagen beigefügt. 

 

4 Art und Umfang des Vorhabens 

 

4.1 Grundlagen 

Die Entwässerung der vorliegenden innerstädtischen Erschließungsfläche ist gemäß den 

Regelwerken der DWA zu planen. 

 

Bei den vorliegenden Baugrundverhältnissen mit überwiegend tonigen Böden und einem hohen 

Grundwasserstand scheidet eine planmäßige Versickerung aus. Das anfallende Wasser wird 

deshalb über neu zu erstellende Regenwasserkanäle in den Hatzelbach eingeleitet. 

 

Ziel des Arbeitsblattes A102-2 ist, eine möglichst kleine Menge der abfiltrierbaren Stoffe (AFS) in 

der Feinfraktion zwischen 45 und 63 µm in das Oberflächengewässer einzuleiten. Als 

Behandlungsziel wird eine Begrenzung der eingeleiteten Feststofffracht von ≤ 280 kg/(ha•a) AFS 63 

festgesetzt. 

 

Die überplante Fläche wird gemäß A 102-2 in verschiedene Flächenkategorien nach ihrer Nutzung 

aufgeteilt, siehe Flächenermittlung im Anhang 1 und Punkt 4.2 dieser Erläuterung. 

 

Demnach ergibt sich ein Behandlungsbedürfnis für die Verkehrs- und Parkflächen. 

Die Platzfläche, Fußwege und Dachflächen können direkt eingeleitet werden.  

 

Das Volumen der erforderlichen Rückhaltung ergibt sich nach dem DWA-Arbeitsblatt 117. 

Die Dachflächen werden komplett separat in ein unterirdisches Speicherbauwerk geleitet. Daraus 

wird die Brunnenanlage gespeist. Der Überlauf gelangt in die Ableitung und über ein weiteres 

Speicherbecken, in welches auch die restlichen Flächen geleitet werden, gedrosselt in den 

Hatzelbach. 

 

Die hydraulische Anforderung an das geplante Entwässerungssystem ergibt sich aus Tabelle 4 des 

DWA-Arbeitsblattes A 118. Demnach ist mit einer Überstauhäufigkeit von einmal in 5 Jahren zu 

rechnen. Die Überflutungshäufigkeit wird mit einmal in 30 Jahren gewählt. 

 

Demnach ergibt sich ein Bemessungsregen von r10,n=5  = 241,7 l/(sh•a) nach KOSTRA-DWD 2020. 
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4.2 Nachweise nach DWA-A 102 und M 153 

 

Qualitative Gewässerbelastung 

Nach DWA-A 102 ist für Flächen der Kategorie V2, Belastungsklasse II vor der Einleitung in den 

Hatzelbach eine Regenwasserbehandlung notwendig.  

  

Für dieses Flächen wird ein Reinigungsschacht des Fabrikats „REHAU SediClean Typ C“ gewählt. 

Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse muss auf eine kompakte Anlage zurückgegriffen 

werden. Die gewählte Anlage ist für einen Rückhalt von AFS 63 geprüft und erfüllt die Anforderungen 

des DWA-A 102-2 für Flächen bis 2.400 m². Durch eine separate Kammer wird die Rücklösung der 

abgelagerten Sedimente verhindert. Auch Leichtflüssigkeiten werden zurück gehalten. 

Berechnung siehe Anhang 2 

 

Hydraulische Gewässerbelastung 

Nach DWA-M 153 ist für den Hatzelbach eine maximale Regenabflussspende anzusetzen. 

Diese ergibt sich aus der Tabelle 3 des Merkblattes: 

 

Der Hatzelbach ist ab der Einleitungsstelle bis zur Mündung in die Fränkische Rezat bereits seit 

vielen Jahren renaturiert. Die Wasserspiegelbreite beträgt etwa 1,0 m bei Fließgeschwindigkeiten 

v < 0,5 m/s. Eine Einstufung als „großer Flachlandbach“ erscheint aber dennoch als nicht 

gerechtfertigt. Es wird deshalb eine Regenabflussspende von 90 l/(s•ha) gewählt. Diese liegt 

zwischen einem „kleinen Hügel- und Berglandbach“ und einem „großen Flachlandbach“ und ist damit 

aus Sicht des Planers für die Ermittlung des Rückhaltevolumens angemessen. 

Als anzusetzende Regenabflussspende qR werden 90 l/(s•ha) gewählt.  
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Nach Ermittlung der abflusswirksamen Fläche AU ergibt sich damit ein zulässiger  Drosselabfluss 

von  

Qdr = 0,44 ha • 90 l/(s•ha) = 40 l/s. 

Die Flächenermittlung findet sich im Anhang 3. 

 

4.3 Nachweise nach DWA-A 117 

Nach Berechnung mit der Software A 117 (siehe Anhang 4) ergibt sich für die gesamte einzuleitende 

Entwässerungsfläche ein Rückhaltevolumen von 47 m³.  

Das Rückhaltevolumen wird in zwei unterirdischen Kunststoffrigolen hergestellt. 

Rigole 1 (Regenwassernutzung Gießwasser):  VNutz = 12 m³ 

VRück = 43 m³ 

Vges = 55 m³  

 

Rigole 2 (Regenwassernutzung Brunnenanlage):  Vges = 20 m³  

 

Das nach A 117 ermittelte Rückhaltevolumen von 47 m³ steht im schlechtesten Fall nicht vollständig 

zur Verfügung. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Füllstand der Rigole 2 durch 

die Nutzung für die Brunnenanlage nach Füllung sukzessive abnimmt (Verdundstung, und 

Ausstragung des Wassers) und damit ein ausreichendes Rückhaltevolumen 

von 43 m³ + (20 m³ - x m³) zur Verfügung steht. Zudem erfolgt der Abfluss aus Grünflächen, Dach- 

und Gartenflächen verzögert. 

Der Drosselabfluss von 40 l/s erfolgt ungeregelt durch eine Drosselblende DN 125 im Schacht 

S11158. Dabei fließt bei Füllung der Rigole zunächst weniger Wasser ab. Mit zunehmendem 

Wasserstand in der Rigole erhöht sich der Drosselabfluss bis dieser beim Volleinstau mit 40 l/s 

erreicht ist. 

Berechnung siehe Anhang 5. 
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4.4 Nachweis der Rohrleitungen 

Die Rohrleitungen werden nach den Teilfüllungstabellen von Prandtl-Colebrook nachgewiesen. 

Die Verkehrsflächen (Rigole 1) werden getrennt von den Dachflächen (Rigole 2) abgeleitet. 

Als Regenspende wird der Bemessungsregen von r10,n=5  = 241,7 l/(s•ha) nach KOSTRA-DWD 

2020 gewählt. 

Demnach ergeben sich folgende maximalen Abflüsse: 

Teileinzugsgebiet bis Schacht Nr. S11185 (Sedimentationsanlage) 

Qmax = AU • Qr10,n=5 

Qmax = 0,19 ha • 241,7 l/(s•ha) = 46 l/s 

Rohrleitung DN 250, JS = 5,0 ‰, kb = 0,75 

 

Abflussleistung bei Vollfüllung nach Prandtl-Colebrook: Qvoll = 47 l/s >  46 l/s 

 

Die geplante Rohrleitung ist gerade ausreichend dimensioniert. Hintergrund für die knappe 

Bemessung ist auch die hydraulische Leistungsfähigkeit der Sedimentationsanlage (maximal 

möglicher Anschlussdurchmesser). Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Abfluss der 

Grünflächen verzögert erfolgt (Maximalabfluss ohne Grünflächen = 41 l/s). 

 

 

Gesamte Einzugsgebietsfläche bis Rigole 1 

Qmax = AU • Qr10,n=5 

Qmax = 0,44 ha • 241,7 l/(s•ha) = 106 l/s 

Rohrleitung DN 400, JS = 5,8 ‰, kb = 0,75 

 

Abflussleistung bei Vollfüllung nach Prandtl-Colebrook: Qvoll = 175 l/s >  106 l/s 

Die geplante Rohrleitung bis zur Rigole 1 ist ausreichend dimensioniert. 

 

Gesamte Einzugsgebietsfläche bis Anschluss Hatzelbachverrohrung (Überlauf Rigole 1) 

Qmax = AU • Qr10,n=5 

Qmax = 0,44 ha • 241,7 l/(s•ha) = 106 l/s 

Rohrleitung DN 300, JS = 4,9 ‰, kb = 0,75 

 

Abflussleistung bei Vollfüllung nach Prandtl-Colebrook: Qvoll = 75 l/s >  106 l/s 
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Die geplante Rohrleitung von Rigole 1 bis zum Anschluss an die bestehende Verrohrung des 

Hatzelbachs (Rahmendurchlass) ist nicht ausreichend dimensioniert! 

Aus diesem Grund wird die Rigole 1 mit einem zweiten Überlauf versehen, welcher an die aus 

Richtung Süden kommende Verrohrung in der Weingarter Straße anschließt. 

Rohrleitung DN 200, JS =15,4 ‰, kb = 0,75 

 

Abflussleistung bei Vollfüllung nach Prandtl-Colebrook: Qvoll = 46 l/s 

 

Gesamtabfluss auf Rigole 1 = 75 l/s + 46 l/s = 121 l/s > 106 l/s 

 

Der Überlauf aus der Rigole 1 ist durch die Aufteilung der Notüberläufe gewährleistet. 

 

5 Auswirkungen des Vorhabens 

Die geplante Maßnahme gewährleistet eine ordnungsgemäße Behandlung und Ableitung des 

Niederschlagswassers aus den öffentlichen Verkehrsflächen und privaten Dach- und Grünflächen, 

nach dem Stand der Technik und den abwassertechnischen Regelwerken. 

 

6 Rechtliches und Sonstiges 

Beim Niedergehen des Bemessungsregens von r10,n=5  = 241,7 l/(s•ha) werden, gedrosselt durch die 

Rigole 1, insgesamt 40 l/s in den Hatzelbach eingeleitet.  

Einleitungsstelle für den Drosselabfluss ist die Verrohrung des Hatzelbachs im Bereich des 

Kreisverkehrs der Staatsstraße 2223 auf dem Flurstück Flurnummer 53 der Gemarkung  Spalt, Stadt 

Spalt. 

Im Überlauffall verteilt sich die Einleitung auf zwei Einleitungsstellen: 

 Flurstück Flurnummer 53 der Gemarkung  Spalt, Stadt Spalt: 75 l/s (St 2223, Bahnhofstraße) 

 Flurstück Flurnummer 1157/59 der Gemarkung Spalt, Stadt Spalt: 46 l/s (RH 13, Weingarter 

Straße) 
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Anhang 1 – Flächenermittlung nach DWA-A102 

 

 

 

Befestigung Fläche in m² fD Ab,a•f D in m²

Verkehrsflächen Asphalt 1152 1,00 1152

Parkplätze Betonpflaster Drainfuge 304 0,70 213

Parkplätze Rasenplatte 383 0,50 192

Freiverkaufsfläche Betonpflaster Drainfuge 255 0,70 179

Gehwege / Rampen Betonpflaster 171 0,90 154

Gesamtfläche 2265 0,83 1889

0,19 ha

Befestigung Fläche in m² fD Ab,a•f D in m²

Platzfläche Betonpflaster Großformat 640 0,90 576

Gehwege / Rampen Betonpflaster 320 0,90 288

Sitzstufen Beton 140 1,00 140

Gesamtfläche 1100 0,91 1004

0,10 ha

Befestigung Fläche in m² fD Ab,a•f D in m²

Dachfläche Raiffeisen extensives Gründach 1290 0,80 1032

Dachfläche Raiffeisen Vordach, Blech 25 1,00 25

Dachfläche Netter extensives Gründach 792 0,80 634

Gesamtfläche 2107 0,80 1691

0,17 ha

Grünflächen ohne Berücksichtigung

Flächengruppe D / Belastungskategorie I

Detailierte Flächenermittlung der Entwässerungsflächen

auf Grundlage Entwurfsplanung

Flächengruppe V2 / Belastungskategorie II

Flächengruppe V1 / Belastungskategorie I

Grünflächen ohne Berücksichtigung
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Anhang 2 – Berechnung der Behandlung nach DWA-A102 
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Anhang 3 – Flächenermittlung DWA-M 153, DWA-A117 und DWA-A118 

 

 

 

 

  

Befestigung Fläche in m² Ψm A u in m²

Verkehrsflächen Asphalt 1152 0,90 1037

Parkplätze Betonpflaster Drainfuge 304 0,60 182

Parkplätze Rasenplatte 383 0,50 192

Freiverkaufsfläche Betonpflaster Drainfuge 255 0,60 153

Gehwege / Rampen Betonpflaster 171 0,80 137

Grünflächen 744 0,30 223

Gesamtfläche 3009 0,64 1924

0,19 ha

Teileinzugsgebiet bis Schacht S11185

Befestigung Fläche in m² Ψm A u in m²

Verkehrsflächen Asphalt 1152 0,90 1037

Parkplätze Betonpflaster Drainfuge 304 0,60 182

Parkplätze Rasenplatte 383 0,50 192

Freiverkaufsfläche Betonpflaster Drainfuge 255 0,60 153

Gehwege / Rampen Betonpflaster 123 0,80 98

Platzfläche Betonpflaster Großformat 640 0,80 512

Gehwege / Rampen Betonpflaster 320 0,80 256

Sitzstufen Beton 140 0,90 126

Grünflächen 745 0,30 224

Dachfläche Raiffeisen extensives Gründach 1290 0,50 645

Dachfläche Raiffeisen Vordach, Blech 25 0,90 23

Dachfläche Netter extensives Gründach 792 0,50 396

Gartenfläche Netter grün 1035 0,50 518

Gesamtfläche 7204 0,61 4361

0,44 ha

gesamte Einzugsgebietsfläche
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Anhang 4 – Ermittlung Rückhaltevolumen nach DWA-A 117 
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Anhang 5 – Berechnung Drosselabfluss 

 

 gewählte Drosselblende  DN 125, A = 0,012 m² 
 

 maximale Einstauhöhe Rigole 1: 1,20 m 
 
 


